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Am 27. Juli 1957, vor 30 Jahren, 
hat der deutsche Bundestag 

das Gesetz gegen Wettbewerbsbe
schränkungen (GWB) verabschie
det. Es wird zu Recht oft als „Grund
gesetz der Marktwirtschaft“ be
zeichnet, denn zum ersten Mal in 
der deutschen Geschichte wurde 
der privaten Wirtschaftstätigkeit ein 
eindeutig marktwirtschaftlicher, ord
nungspolitisch begründeter Rah
men gegeben. Seine Bedeutung 
läßt sich schon daraus ersehen, daß 
zwischen Regierungsentwurf und 
Verabschiedung fünf Jahre erbitter
ter Auseinandersetzungen zwi
schen den verschiedenen Interes
sengruppen und ideologischen 
Richtungen lagen. Fast alle waren 
darauf aus, den geplanten Vorschrif
ten einige Zähne zu ziehen, und sie 
hatten Erfolg. So enthielt das Ge
setz schließlich zwar ein Kartellver
bot, aber mehr Freistellungen da
von als beabsichtigt. Die Miß
brauchsaufsicht wurde entschärft 
und die im Regierungsentwurf ent
haltene Fusionskontrolle ganz ge
strichen. Auch die Zahl der soge
nannten Ausnahmebereiche, für die 
das GWB nicht oder nur einge
schränkt gilt, war am Ende größer 
als anfangs vorgeschlagen. Die Be
zeichnung „Papiertiger“ (Wiethölter) 
für das damals beschlossene Ge
setz war nicht ganz unangemessen.

Gleichwohl hat das GWB mit der 
deutschen Kartelltradition gebro
chen. Ob des starken Widerstandes 
erstaunt es fast, daß ein Gesetz 
zum Schutz des Wettbewerbs über
haupt zustande gekommen ist. Dies 
war vor allem das Werk Ludwig Er
hards und der Ordnungspolitiker der 
Freiburger Schule, deren Einfluß 
sich mit dem der Siegermächte ver
bunden hatte: Erst mit dem GWB 
konnte das alliierte Dekartellie
rungsrecht abgelöst werden.

In der Folge wuchs der Konsens 
über die Notwendigkeit einer konse
quenten Wettbewerbspolitik, mit der 
Ballungen wirtschaftlicher Macht 
kontrolliert oder -  besser noch -  
verhindert werden sollen. Die Miß-
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brauchsaufsicht greift ein, wenn ein 
Unternehmen -  oder ein Kartell -  
nicht mehr im Wettbewerb steht: 
Dann müssen staatliche Kontrol
leure dafür sorgen, daß diese über
ragende Marktstellung nicht zu La
sten der anderen Wirtschaftsteil
nehmer oder Verbraucher ausge
nutzt wird. Es hat sich freilich ge
zeigt, daß die konkrete Anwendung 
der Mißbrauchsaufsicht nicht leicht 
ist, denn häufig mangelt es an Be
weisen. Schwieriger war es, den 
Gedanken zu verwirklichen, das 
Entstehen wirtschaftlicher Macht 
schon im Ansatz durch eine präven
tive Fusionskontrolle zu verhindern. 
Eine solche Regelung konnte nicht 
vor 1973 eingeführt werden. Erst 
dann hatte sich genügend „markt
wirtschaftliche Kultur“ (Kartte) ent
wickelt, um hierfür Mehrheiten ent
stehen zu lassen.

Die inzwischen vier Novellen ha
ben die Bestimmungen des Geset
zes -  außer bei den Mittelstands
kooperationen -  jeweils verschärft 
oder erweitert; die ursprünglichen 
Vorstellungen der Initiatoren des 
Gesetzes wurden immer besser ver
wirklicht. Sie sind immer noch eine 
gute Richtschnur, um die derzeit be
sonders vielfältigen Vorschläge für 
eine fünfte Novelle des Kartellgeset
zes zu beurteilen.

Ein „Grundgesetz der Marktwirt
schaft“ muß für alle gelten. Nur 
wenn ein besonders triftiger Grund 
vorliegt -  ein eindeutig identifizier
tes und dauerhaftes Marktversagen

- , darf ein Wirtschaftsbereich von 
einzelnen Bestimmungen freige
stellt werden. Für die meisten der 
heutigen Ausnahmebereiche waren 
solche ökonomischen Gründe aller
dings nie gegeben, und bei Banken 
und Versicherungen war im Regie
rungsentwurf von 1952 eine Frei
stellung auch nicht vorgesehen. 
Eine fünfte GWB-Novelle sollte vor 
allem die Zahl der Ausnahmeberei
che reduzieren.

Ein Gesetz muß wirksam sein. 
Wenn sich Vorgänge häufen, die nur 
noch als Umgehung des Gesetzes 
interpretiert werden können, ist dem 
Rechnung zu tragen. Die in letzter 
Zeit besonders hohe Zahl von Betei
ligungskäufen, die unter der recht
lich relevanten 25-%-Marke liegen, 
ist hier ein Beispiel. Um die Wirk
samkeit des Gesetzes bei der Fu
sionskontrolle wiederherzustellen, 
sollte daher eine Absenkung dieser 
Schwelle, etwa auf 10 %, vorgenom
men werden. Damit würden auch 
die Banken als „Fusionshelfer“ an 
Bedeutung verlieren.

Ziel des GWB ist der Schutz des 
Wettbewerbs und nicht einzelner 
Wettbewerber Wenn angesichts 
der fortschreitenden Konzentration 
im Handel manche Politiker und Ver
bandsvertreter klagen, daß hier das 
GWB nicht greifen würde, so trifft 
dies zu. Nur ist dafür nicht ein man
gelhaftes Gesetz der Grund; viel
mehr liegt der Tatbestand, für den 
das GWB entworfen wurde, nicht 
vor. Eine akute Gefährdung des 
Wettbewerbs im Handel ist nicht zu 
erkennen. Allerdings ist es auch we
niger der Schutz des Wettbewerbs, 
den die lautesten Protagonisten ei
ner Gesetzesänderung hier im 
Auge haben, sondern der Schutz 
mittelständischer Anbieter Statt ir
gendwelche Änderungen vorzuneh
men, die den „Geist“ des Gesetzes 
verletzen, sollte sich eine fünfte No
velle auf zwei klar umgrenzte Ge
biete beschränken: der Geltungsbe
reich des Gesetzes ist zu erweitern, 
und Schlupflöcher müssen gestopft 
werden.
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